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2126

Verordnung zur Überführung der 
 Zuständigkeitsregelungen aus dem 

 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz

Vom 21. Dezember 2022

Artikel 1
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 

nach dem Infektionsschutzgesetz 
(Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung – ZVO-IfSG)

Auf Grund von § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisa-
tionsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), der 
durch Artikel  10 Nummer  3 des Gesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S.  462) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 15 Absatz 3 Satz 2, § 17 Absatz 4 Satz 2, Ab-
satz 5 Satz 2, § 28b Absatz 1 Satz 10, § 32 Satz 2, § 35 
Absatz 3 Satz 3, § 54, § 64 Absatz 1 Satz 2 des Infekti-
onsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I S.  1045), 
von denen §  17 Absatz  4 Satz  2 durch Artikel  1 Num-
mer 13 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) 
geändert, § 28b Absatz 1 Satz 10 durch Artikel 1a Num-
mer  3 des Gesetzes vom 16. September 2022 (BGBl.  I 
S.  1454) neu gefasst, § 32 Satz 1 durch Artikel 1 Num-
mer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl.  I S. 802) 
neu gefasst, § 35 Absatz 3 Satz 3 durch Artikel 1 Num-
mer  19 des Gesetzes vom 16. September 2022 (BGBl.  I 
S. 1454) neu gefasst und § 54 durch Artikel 1 Nummer 20 
des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl.  I S.  1018) geän-
dert worden ist, sowie des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
verordnet die Landesregierung nach Anhörung des fach-
lich zuständigen Ausschusses des Landtags:

§ 1
Allgemeine Vorschriften und Meldewesen

(1) Gesundheitsämter im Sinne des § 2 Nummer 14 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I 
S. 1045), in der jeweils geltenden Fassung im Folgenden 
IfSG, sind die Kreise und kreisfreien Städte als untere 
Gesundheitsbehörden.

(2) Zuständige Stellen im Sinne des § 3 IfSG sind die in 
§ 5 Absatz 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. No-
vember 1997 (GV. NRW. S. 430) in der jeweils geltenden 
Fassung, im Folgenden ÖDGD, genannten Behörden und 
Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

(3) Das Landeszentrum Gesundheit ist zuständige Lan-
desbehörde im Sinne des §  14 und des §  12 Absatz  1 
Satz 1 IfSG.

(4) Die unteren Gesundheitsbehörden sind zuständige 
Behörden im Sinne des § 11 Absatz 4 Satz 1 IfSG.

(5) Zuständige oberste Landesgesundheitsbehörde im 
Sinne des § 17 IfSG sowie zuständige Landesbehörde im 
Sinne des § 13 Absatz 3 IfSG ist das für Gesundheit zu-
ständige Ministerium.

§ 2
Verhütung übertragbarer Krankheiten,  Schutzimpfungen

(1) Die Städte und Gemeinden (örtliche Ordnungsbehör-
den) sind zuständige Behörden im Sinne der §§ 16 und 
17 IfSG.

(2) Oberste Landesgesundheitsbehörde im Sinne der 
§§ 20 und 23 IfSG ist das für Gesundheit zuständige Mi-
nisterium.

§ 3
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

(1) Zuständige Behörden im Sinne des § 25 Absatz 4 und 
der §§ 28, 30 und 31 IfSG sind die Städte und Gemein-
den (örtliche Ordnungsbehörden).

(2) Anordnungen für den Bereich mehrerer örtlicher 
Ordnungsbehörden können erlassen werden

1.  innerhalb eines Kreises durch die Kreise als untere 
Gesundheitsbehörden nach §  5 Absatz  2 Nummer  1 
ÖGDG und

2.  im Übrigen durch das für das Gesundheitswesen zu-
ständige Ministerium als oberste Landesbehörde nach 
§ 5 Absatz 2 Nummer 3 ÖGDG.

(3) Wenn es aus Gründen der unmittelbaren Gefahren-
abwehr geboten erscheint, können

1.  die Kreise als untere Gesundheitsbehörden die den 
örtlichen Ordnungsbehörden zustehenden Aufgaben 
und Befugnisse und

2.  das für das Gesundheitswesen zuständige Ministe-
rium die den Kreisen und örtlichen Ordnungsbehör-
den zustehenden Aufgaben und Befugnisse

zunächst selbst wahrnehmen.

(4) Die Kontrolle und Durchsetzung von Regelungen nach 
den §§ 28, 28a, 28b und 32 IfSG sowie der auf Grundlage 
dieser Paragrafen erlassenen Anordnungen kann zusätz-
lich zu den in den Absätzen 1 bis 3 genannten Behörden 
auch durch die für den Vollzug des Arbeitsschutzgesetzes 
zuständigen Behörden in eigener Zuständigkeit wahrge-
nommen werden, soweit sich die Regelungen auf die 
 Gestaltung von Arbeitsplätzen, Betriebsstätten und Un-
terkünften sowie der Arbeitsorganisation im Geltungs-
bereich des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 
(BGBl. I S. 1246) in der jeweils geltenden Fassung, bezie-
hen.

§ 4
Gemeinschaftseinrichtungen

Die Städte und Gemeinden (örtliche Ordnungsbehörden) 
sind zuständige Behörden im Sinne des §  34 Absatz  7 
und 9 IfSG.

§ 5
Wasser

(1) Zuständige Behörden im Sinne des §  39 Absatz  2 
IfSG sind die Kreise und kreisfreien Städte.

(2) Zuständige oberste Landesbehörden im Sinne des 
§ 40 Satz 3 IfSG sind die Ministerien für Gesundheit und 
Umwelt jeweils für ihren Aufgabenbereich.

(3) Zuständige Behörden im Sinne des §  41 Absatz  1 
IfSG sind die Kreise und kreisfreien Städte.

§ 6
Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim 

Umgang mit Lebensmitteln

Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständige Be-
hörden im Sinne von § 43 Absatz 5 Satz 2 IfSG.

§ 7
Tätigkeiten mit Krankheitserregern

Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständige Be-
hörden im Sinne der §§ 44, 45 und 47 bis 53 IfSG.

§ 8
Entschädigungen und Versorgung von Impfschäden

(1) Die Landschaftsverbände sind zuständige Behörden 
im Sinne der §§ 56 bis 58 IfSG. Das für Soziales zustän-
dige Ministerium kann Einzelheiten zur Ausführung des 
§  56 IfSG insbesondere im Hinblick auf das Verwal-
tungsverfahren landeseinheitlich im Erlasswege regeln.

(2) Örtlich zuständig für die Gewährung von Versorgung 
im Sinne der §§ 60 bis 63 Absatz 1 IfSG ist – soweit Ab-
satz  3 nichts anderes bestimmt – der Landschaftsver-
band, in dessen Bezirk die Antragstellerinnen und An-
tragsteller ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Bei ge-
wöhnlichem Aufenthalt zur Zeit der Antragsstellung 
außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen ist der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe zuständig. Die Vor-
schriften des § 3 Absatz 2 bis 4 Satz 1 und des § 4 des 
Gesetzes über das Verwaltungsverfahren der Kriegsop-
ferversorgung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. Mai 1976 (BGBl.  I S.  1169), das zuletzt durch Arti-
kel 156 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 51 vom 30. Dezember 2022 1137

geändert worden ist, sowie § 2 des Zehnten Buches Sozi-
algesetzbuch  – Sozialverwaltungsverfahren und Sozial-
datenschutz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), das zuletzt durch Arti-
kel 19 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl.  I S. 1237) 
geändert worden ist, gelten entsprechend.

(3) Örtlich zuständig für die Gewährung von Versorgung 
wegen eines Impfschadens in entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften der Kriegsopferfürsorge nach den 
§§ 25 bis 27j des Bundesversorgungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I 
S.  21), das zuletzt durch Artikel  1 der Verordnung vom 
28. Juni 2022 (BGBl.  I S. 1012) geändert worden ist, ist 
der Träger der Kriegsopferfürsorge, in dessen Bezirk 
Impfgeschädigte oder deren Hinterbliebene ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben. Liegt der gewöhnliche 
Aufenthalt außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen, 
so ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe zustän-
dig. Steht nicht fest, wo der gewöhnliche Aufenthalt ist, 
so ist örtlich zuständig der für die Durchführung sach-
lich zuständige Träger der Kriegsopferfürsorge, in dessen 
Bezirk sich die Impfgeschädigten oder Hinterbliebenen 
tatsächlich aufhalten.

§ 9
Bußgeldvorschriften

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 73 IfSG wird auf 
die gemäß der §§  1 bis 8 jeweils zuständigen Behörden 
übertragen.

§ 10
Übertragung der Ermächtigung für Rechtsverordnungen

Die der Landesregierung in § 15 Absatz 3, § 17 Absatz 4 
und 5, §  28b Absatz  1, §  32 und §  35 Absatz  3 Satz  3 
IfSG eingeräumten Ermächtigungen zum Erlass einer 
Rechtsverordnung werden auf das für Gesundheit zu-
ständige Ministerium übertragen.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Artikel 2
Änderung der Verordnung zur Übertragung von infek-

tionsschutzrechtlichen Verordnungsermächtigungen 

Auf Grund von § 28b Absatz 1 Satz 10 in Verbindung mit 
Satz 9 und § 35 Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit Satz 1 
und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28b Absatz 1 Satz 9 und 
10 durch Artikel 1a Nummer 3 und § 35 Absatz 3 Satz 1 
bis 3 durch Artikel  1 Nummer 19 des Gesetzes vom 16. 
September 2022 (BGBl.  I S.  1454) neu gefasst worden 
sind, verordnet die Landesregierung:

§ 2 der Verordnung zur Übertragung von infektionsschutz-
rechtlichen Verordnungsermächtigungen vom 27.  Septem-
ber 2022 (GV. NRW. S. 948a) wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer 
Kraft.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 21. Dezember 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2022 S. 1136
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Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das 

 Haushaltsjahr 2023 
(Haushaltsgesetz 2023)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das 

Haushaltsjahr 2023 
(Haushaltsgesetz 2023)

Vom 21. Dezember 2022

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1  Feststellung des Haushaltsplans

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2  Kreditmittel

§ 3  Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft

§ 4  Kassenverstärkungskredite

§ 5  (frei)

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben 

und Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6  Planstellen und Stellen

§ 6a  Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor 
Versorgung

§ 7  Verstärkung von Personalausgaben

§ 8  Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kom-
munen im Zusammenhang mit der Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewer-
bern

§ 8a  Umsetzung von Vorhaben mit zweckgebundenen 
Mitteln des Bundes

§ 8b  Umsetzung der Umsatzbesteuerung von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Um-
satzsteuergesetz – UStG)
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§ 9  Weitergeltung von Verpfl ichtungsermächtigungen 
bei Miet- und Bauausgabenbudgetierung

§ 10  Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Verpfl ich-
tungsermächtigungen im Rahmen der Mietausga-
benbudgetierung

§ 11  Umsetzung von Ausgaben und Verpfl ichtungser-
mächtigungen

§ 12  Ausgleichsabgabe

Abschnitt 4 
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-

regelungen für den Haushaltsplan

§ 13  Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächtigun-
gen

§ 14  Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen

§ 15  Veräußerung und Überlassung der Nutzung von 
Vermögensgegenständen

§ 16  (frei)

§ 17  (frei)

Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen

§ 18  Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

§ 19  Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

§ 20  Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen

§ 21  Gewährleistungen

§ 22  Garantien

Abschnitt 6 
Weitere Ermächtigungen

§ 23  Finanzhilfen zur Finanzierung schienengebunde-
ner Infrastrukturprojekte im Rheinischen Revier

§ 24  Epidemie

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25  Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswe-
sens

Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare 

juristische Personen des öffentlichen Rechts, Sonder-
vermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26  Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen

§ 27  Überlassung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen im Hochschulbereich

Abschnitt 9
Besondere Regelungen für Zuwendungen 

und die fachbezogene Pauschale

§ 28  Zuwendungen

§ 29  Fachbezogene Pauschale

§ 30  Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücks-
spieleinnahmen

Abschnitt 10
Besondere Regelungen im Zusammenhang mit dem 

 Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in 
Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ 

§ 31  Einrichtung von Kapiteln, Haushaltstiteln, Titel-
gruppen und Haushaltsvermerken 

§ 32  Ausgaben für Leistungen aus Gründen der Billig-
keit

§ 33  (frei)

Abschnitt 11
Schlussvorschriften

§ 34  Weitergeltung

§ 35  Inkrafttreten

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 
2023 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 
94 726 768 300 Euro festgestellt.

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kredit-
mittel aufzunehmen

1.  zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2023 
bis zum Höchstbetrag von 0 Euro und

2.  zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2023 fällig werden-
den Krediten

 a)  am Kreditmarkt bis zum Höchstbetrag von 
13 133 768 501 Euro und

 b)  beim öffentlichen Bereich bis zum Höchstbetrag 
von 143 973 000 Euro und 

3.  zur Finanzierung der Aufgaben des Sondervermögens 
„Bewältigung der Krisensituation in Folge des russi-
schen Angriffskriegs in der Ukraine“ bis zum Höchst-
betrag von 5 000 000 000 Euro. 

Die Tilgung der nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Haushaltsgesetze 2020, 2021 und 2022 aufgenommenen 
Kreditmittel erfolgt konjunkturgerecht innerhalb des 
nach § 2 Absatz 1 Satz 4 des Haushaltsgesetzes 2020 in 
der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 festge-
legten und in dem Kalenderjahr 2020 beginnenden Zeit-
raums und beginnt mit dem Haushaltsjahr 2023. Die Til-
gung der nach Satz  1 Nummer  3 aufgenommenen Kre-
ditmittel erfolgt konjunkturgerecht innerhalb von 25 
Jahren und beginnt mit dem Jahr 2024. Der Zeitpunkt 
der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jewei-
ligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirt-
schaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. 

(2) Umfang der Kreditermächtigung

Das Ministerium der Finanzen darf über die Ermächti-
gung nach Absatz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1.  zur Anschlussfi nanzierung vorzeitig getilgter Darle-
hen und

2.  zur Anschlussfi nanzierung von im Haushaltsjahr 2022 
aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haus-
haltsjahr 2023 fällig werden,

soweit diese über die in Absatz 1 Nummer 2a) ausgewie-
senen Beträge hinausgehen. 

(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen Fäl-
len

Die Kreditermächtigung nach Absatz  1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfi nanzierung kann das Ministe-
rium der Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen tref-
fen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie 
der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen 
Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden 
dienen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haus-
haltsjahr darf die Summe von 
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5 000 000 000 Euro nicht überschreiten. Auf diese Grenze 
werden Verträge nicht angerechnet, die Zins- oder Wäh-
rungsrisiken verringern oder ganz ausschließen. Im Rah-
men von Vereinbarungen nach Satz 1 kann das Ministe-
rium der Finanzen auch Sicherheiten stellen sowie ent-
gegennehmen.

§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des 

Wachstums der Wirtschaft

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Aus-
gaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Ge-
setzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zu-
letzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 

31. August  2015 (BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, 
über den im § 2 dieses Gesetzes festgesetzten Höchstbe-
trag hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis 
zum Höchstbetrag von 255 000 000 Euro aufzunehmen 
oder entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Minis-
terium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausga-
ben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Geset-
zes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft, die bis zum Schluss eines Haushaltsjahres 
nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

§ 4
Kassenverstärkungskredite

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassen-
verstärkungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent des in 
§  1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese 
Grenze wird die Aufnahme von Kassenverstärkungskre-
diten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von §  2 
Absatz  4 Satz  4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volu-
men von 2 Prozent des in §  1 festgestellten Betrages 
nicht überschreitet.

§ 5
(frei)

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und 

 Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6
Planstellen und Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für 
Richterinnen und Richter auf Probe

Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf 
Probe sind verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind 
Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausge-
nommen. Im Übrigen können bis zu 10 Prozent der im 
Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besol-
dungsgruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertig-
keit derselben Laufbahngruppe umgewandelt werden, 
soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entge-
genstehen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass Hebungen in 
die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen 
aus der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht 
zulässig sind.

(2) Verbindlichkeit von Stellen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wer-
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Absatz 6 
der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 1030) geändert worden ist, in Gruppen aus-
gewiesen. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der 
Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamt-
zahl verbindlich.

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Berei-
chen

Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Global-
haushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind-

lich. Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht 
im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungs-
betrages oder Absenkung des Abführungsbetrages ge-
genüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag 
führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stel-
len sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) ein-
zurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die 
Mehreinnahmen entfallen.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zusätzliche Planstellen und Stellen mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit 
die Mittel in voller Höhe von Dritten zur Verfügung ge-
stellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die 
Kostenerstattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung 
des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche 
Planstellen zur Übernahme geprüfter Beamtenanwärte-
rinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch-
tigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte

1.  ohne Dienstbezüge beurlaubt,

2.  zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeord-
net,

3.  im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt wer-
den oder

4.  eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhält-
nis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Okto-
ber 2006, in der Fassung des Änderungstarifvertrages 
Nummer 11 vom 2. März 2019, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz  1 Nummer  3 dürfen nur 
mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen einge-
richtet werden.

(6) Einstellungszusagen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können 
Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjähri-
gen Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstel-
len erteilt werden.

(7) Umsetzungen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Einzelfällen abweichend von §  50 Ab-
satz  2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen 
und Mittel von einer Verwaltung in eine andere umge-
setzt werden. 

(8) Stellenführung

Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaus-
haltsordnung können Landesbedienstete auf mehreren 
Planstellen geführt werden.

(9) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen bei 
den Bezirksregierungen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
bei den Bezirksregierungen (Kapitel  03 310) zusätzliche 
Planstellen und Stellen mit dem Vermerk „künftig weg-
fallend“ (kw) für die Durchführung von Zuwendungs-
verfahren und Förderprogrammen eingerichtet werden.

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Men-
schen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959) geändert worden 
ist, zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpfl ichtung 
bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, wer-
den mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in 
diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums des Innern zu etatisie-
renden Stellenpool umgesetzt und gegebenenfalls umge-
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wandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie 
folgt auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1 

Ministerium des Innern: 40 

Ministerium der Justiz: 20 

Ministerium für Schule und Bildung: 80 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration: 1 

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitali-
sierung: 1 

Ministerium für Umwelt, Naturschutz- und Verkehr: 4

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 

Ministerium der Finanzen: 19 

Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und 
Energie: 1

Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
2.

(11) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haus-
haltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der 
Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besol-
dungsrecht oder an andere den Personalhaushalt betref-
fende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie 
Planstellen und Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu 
sperren.

§ 6a
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation 

vor Versorgung

(1) Melde- und Aufnahmeverpfl ichtung

Die Ressorts sind verpfl ichtet, dem Landesamt für Fi-
nanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte zu melden, bei 
denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, 
dass sie ihren Dienst im bisherigen Tätigkeitsbereich 
nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere 
Bereiche innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig 
sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Einsatz im 
eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus 
sind sie verpfl ichtet, dem Landesamt für Finanzen nach 
Satz  1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen 
Ressorts zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtin-
nen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Landesamtes 
für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden 
Ressort.

(2) Stellenverteilung

Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme von 
Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, 
die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1

Ministerium des Innern: 8

Ministerium der Justiz: 4

Ministerium für Schule und Bildung: 5

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration: 1

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitali-
sierung: 1

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr: 1

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Ministerium der Finanzen: 5

Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und 
Energie: 1

Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
1.

(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmever-
pfl ichtung

Die Aufnahmeverpfl ichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte zur aufnehmenden Dienststelle mit dem 
Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf ei-
ner Planstelle nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnah-
meverpfl ichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt für 
Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtin-
nen und Beamte in der entsprechenden Anzahl vor-
schlägt. Soweit ein Ressort der Verpfl ichtung zur Über-
nahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres nach-
kommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren 
unbeschadet neu entstehender Verpfl ichtungen bestehen. 

(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im 
Haushaltsvollzug

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zugunsten des abgebenden Ressorts bis zu 30 Planstellen 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich 
eingerichtet werden

1.  für den Fall einer Vermittlung an einen anderen 
Dienstherren oder

2.  für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb 
der Landesverwaltung zum Zweck der Erprobung 
oder Qualifi zierung für eine anderweitige Verwen-
dung.

Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Ab-
satz 2 kann diese mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforder-
lichen Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung (§  17 
Absatz 5 Satz 1 Landeshaushaltsordnung) umgewandelt 
werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit 
einem Rückumwandlungsvermerk („ku mit Freiwerden 
dieser Planstelle“) zu versehen.

(5) Unterrichtung des Landtags

Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haus-
halts- und Finanzausschuss des Landtags zum 31. März 
des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr er-
folgte Projektumsetzung.

§ 7
Verstärkung von Personalausgaben

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus

1.  Zuschüssen für die berufl iche Eingliederung schwer-
behinderter Menschen sowie aus Minderleistungsaus-
gleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen und

2.  Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 
zu. Die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Perso-
nalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vi-
vento – (Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dürfen 
zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben 
bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für Zu-
schüsse an Landesbetriebe herangezogen werden.

§ 8
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen 
im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbrin-

gung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur 
Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür 
zusätzliche Finanzhilfen des Bundes zweckgebunden zur 
Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansät-
zen noch nicht berücksichtigt sind. Entsprechendes gilt 
bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des 
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für 
die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haus-
haltstitel, sofern diese noch nicht vorhanden sind, einzu-
richten.
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§ 8a
Umsetzung von Vorhaben mit zweckgebundenen Mitteln 

des Bundes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags, in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben mit 
Mitteln des Bundes oder anderer Länder einzuwilligen, 
wenn und soweit hierfür unmittelbar oder mittelbar zu-
sätzliche Finanzmittel des Bundes oder anderer Länder 
zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden. Das Mi-
nisterium der Finanzen wird ermächtigt, die für die Ver-
einnahmung und Verausgabung erforderlichen Haus-
haltsstrukturen (Haushaltstitel, Haushaltsvermerke und 
Verpfl ichtungsermächtigungen), sofern diese noch nicht 
vorhanden sind, einzurichten.

§ 8b
Umsetzung der Umsatzbesteuerung von juristischen 

 Personen des öffentlichen Rechts 
(§ 2b Umsatzsteuergesetz – UStG)

(1) Einrichtung von Titeln und Vermerken

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für 
die zur Umsetzung der Umsatzbesteuerung von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts (§  2b UStG in 
der jeweils geltenden Fassung) erforderlichen Haushalts-
strukturen (Haushaltstitel, Haushaltsvermerke und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen), sofern diese noch nicht vor-
handen sind, einzurichten.

(2) Deckung

Innerhalb eines Kapitels dürfen Einnahmen im Zusam-
menhang mit §  2b UStG bis zu der Höhe des auf den 
Umsatzsteueranteil entfallenden Betrages zur Deckung 
von Ausgaben bei Titel 546 14 herangezogen werden. Er-
stattungen dürfen bei dem Titel 546 14 abgesetzt werden.

§ 9
Weitergeltung von Verpfl ichtungsermächtigungen bei 

Miet- und Bauausgabenbudgetierung

Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und 
Bauausgabenbudgetierung veranschlagten oder nach 
§ 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpfl ich-
tungsermächtigungen gelten abweichend von §  45 Ab-
satz  1 Satz  2 der Landeshaushaltsordnung fort, soweit 
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inan-
spruchnahme nicht ausgeschöpfter Verpfl ichtungser-
mächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen, soweit die einzelne Inanspruchnahme den 
Betrag von 5  000  000  Euro erreicht oder überschreitet. 
Für die Rangfolge der Inanspruchnahme von Verpfl ich-
tungsermächtigungen gilt, dass vorrangig zu einer Ver-
pfl ichtungsermächtigung des laufenden Haushaltsjahres 
zunächst weitergeltende Verpfl ichtungsermächtigungen 
nach Satz 1 in Anspruch zu nehmen sind (fi rst in – fi rst 
out). Von der Rangfolge nach Satz 3 können im Einzelfall 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Ausnahmen zugelassen werden.

§ 10
Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Verpfl ichtungs-

ermächtigungen im Rahmen der Mietausgaben-
budgetierung

Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Mietausga-
benbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 518 04 veran-
schlagten oder nach §  11 Absatz  3 in die Einzelpläne 
umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind inner-
halb des jeweiligen Kapitels gegenseitig deckungsfähig.

§ 11
Umsetzung von Ausgaben und 
 Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz

Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förde-
rung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 
nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finan-
zen auf Grund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBl.  I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen für andere förderungsfä-

hige Zwecke umsetzen. Gemäß §  38 Absatz  1 der Lan-
deshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligun-
gen für Strukturhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in 
künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausga-
beresten ausgesprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien

Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der De-
ckung des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaß-
nahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, 
durch Immobilienleasing oder durch Mietkauf ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen 
Ministerium Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigun-
gen, die für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
(Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 
veranschlagt sind, zu einem von ihm einzurichtenden Ti-
tel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) in der jeweils geltenden Fassung, so-
wie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 
 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im selben Kapitel 
 umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung der bei 
Kapitel 20 020 Titel 821 70 veranschlagten Verpfl ich-
tungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan 
ausgebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 
für Generalübernehmer-/Generalunternehmermaßnah-
men oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne 
von §  1 Absatz  2 des Hochschulgesetzes sowie Global-
haushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 
und 894 30 – oder 821 für die in Satz  1 genannten Er-
werbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen 

Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im 
Rahmen der Miet- und Bauausgabenbudgetierung zur 
Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, 
dass

1.  das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 
Titelgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen 
Einzelplan ausgebrachten oder dort von ihm noch 
einzurichtenden Titel umsetzt; für den Fall, dass Aus-
gaben und Verpfl ichtungsermächtigungen im Einzel-
plan nicht in Anspruch genommen werden, können 
diese aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titel-
gruppe 75 umgesetzt werden,

2.  die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach 
Nummer 1 umgesetzten Ausgaben und Verpfl ichtungs-
ermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen in dem jeweiligen Einzelplan innerhalb 
eines Kapitels sowie von einem Kapitel in ein anderes 
und – insoweit abweichend von § 25 Absatz 3 – inner-
halb einer Budgeteinheit sowie von einer Budgetein-
heit in eine andere zu einem vorhandenen oder noch 
einzurichtenden Titel umgesetzt werden können.

Die Ermächtigungen nach Satz 1 beziehen sich

1.  allgemein auf Titel der Gruppen 518 und 546, die Titel 
der Hauptgruppe 7 sowie die Titel der Gruppen 821, 
823 und 891,

2.  entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 Ab-
satz  2 Hochschulgesetz und Globalhaushalte im Be-
reich des Einzelplans 06 auf die Titel 685 10, 685 57 
und die Titel der Gruppe 894 sowie

3.  entsprechend bei Schulen im Sinne von §  124 Ab-
satz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 
(GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 250) geän-
dert worden ist, im Bereich des Einzelplans 05 auf Ti-
tel der Gruppe 685.

Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten oder nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig. Außerhalb der Miet- und Bauausga-
benbudgetierung gilt Satz 3 entsprechend für Verpfl ich-
tungsermächtigungen der Gruppe 518; die Umsetzungs-
möglichkeit nach Satz  1 Nummer  1 gilt auch in diesen 
Fällen.
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(4) Öffentlich Private Partnerschaften

Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung 
von Öffentlich Privaten Partnerschaften ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben Ka-
pitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.
BANK

Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der 
fi nanziellen Abwicklung beziehungsweise Durchführung 
von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben 
und Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm 
einzurichtenden Festtitel 546  05 im selben Einzelplan 
umzusetzen.

§ 12
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus den 
von den Integrationsämtern für die Einrichtung behin-
dertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-

regelungen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpfl ichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für 
Verpfl ichtungsermächtigungen, die zur Umsetzung der 
Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt wer-
den, gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme 
der veranschlagten Verpfl ichtungsermächtigung den Be-
trag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 

 Verpfl ichtungsermächtigungen

Der gemäß §  37 Absatz  1 Satz  2 der Landeshaushalts-
ordnung zu bestimmende Betrag wird auf 5 000 000 Euro 
festgesetzt, für Verpfl ichtungsermächtigungen gemäß 
§  38 Absatz  1 Satz  2 in Verbindung mit §  37 Absatz  1 
Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbetrag im 
Sinne von §  16 der Landeshaushaltsordnung. Für Ver-
pfl ichtungsermächtigungen ist maßgeblich, dass der je-
weilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag in 
keinem Jahr den Betrag von 5 000 000 Euro überschrei-
tet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung von 

 Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeut-
schen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des 
Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf 
Grund der zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regie-
rungsabkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen.

(2) Software

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder 
in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwen-
derprogramme (Software) unentgeltlich an juristische 
Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU Gene-
ral Public License (GNU GPL) veröffentlicht wird. Ver-

tragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Ver-
bundentwicklung bleiben hiervon unberührt.

(3) Grundstücke

Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags dürfen Grundstücke

1.  direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung 

 a)  an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehr-
heitlich kommunale Gesellschaften für die Erfül-
lung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung 
von öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne 
des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
(WFNG NRW) vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 772), in der jeweils geltenden Fassung, oder 

 b)  an Studierendenwerke (Anstalten öffentlichen 
Rechts) für deren gesetzlich festgelegte Zwecke, 
insbesondere für die Errichtung von studentischem 
Wohnraum, oder

2.  im öffentlichen Ausschreibungsverfahren

 a)  unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich 
zur Realisierung städtebaulich oder wohnungspo-
litisch förderungswürdiger Vorhaben verpfl ichten, 
oder

 b)  mit der Aufl age, dass in angemessenem Umfang öf-
fentlich geförderter Wohnraum errichtet wird,

veräußert werden.

(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Ab-
satz  4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentli-
ches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Ge-
meindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dür-
fen oder ein Erbbaurecht bestellt werden darf. Dies gilt 
abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung 
auch dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Part-
nerschaft von Land und Erwerber zur Erfüllung ihrer je-
weiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Reali-
sierungsprozess können auch Dritte beteiligt werden. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist 
unverzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbe-
stellung zu unterrichten.

(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrie-
ben des Landes

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensge-
genstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und 
Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei 
Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben durch 
eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder 
verbilligt überlassen werden können, soweit dies im In-
teresse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpfl egung 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.

(5) Verwaltungsdaten

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Daten des Lan-
des unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden 
können, soweit dem nicht andere gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen.

(6) Einzelfälle 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der 
Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass

1.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ver-
äußert werden dürfen:

 a)  Grundstücke in Aachen mit einer Gesamtfl äche 
von zusammen 706.849 Quadratmetern, bestehend 
aus Grundstücken Gemarkung Laurensberg, Flur 
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14, Flurstücke 13, Gemarkung Laurensberg, Flur 
24, Flurstücke 728, 723, 724, 722, 786, 759, 713, 673, 
674, 712, 711, eine noch zu vermessende Restfl äche 
von rund 11.089  qm des Flustücks 690, 714, 682, 
788, 709, 339, eine noch zu vermessende Teilfl äche 
von rund 6.800 Quadratmetern des Flurstücks 790, 
596, 604, 605, 680, 606, 768, 513, 851, 584, 861, 863, 
857, 859, 855, 849, 854, 852, 853, eine noch zu ver-
messende Teilfl äche von rund 11.000 Quadratme-
tern des Flurstücks 765, 763, 627, 631, 342, 792, 634, 
636, 651, 491, 658, 490, 489, 660, 659, 512, 487, 467, 
468, 469, 470, 499, 488, 509, 510, 305, 304, eine noch 
zu vermessende Teilfl äche von rund 97.100 Quad-
ratmetern des Flurstücks 676, 105, Gemarkung 
Laurensberg, Flur 25, Flurstücke 531, 532, 533 so-
wie Gemarkung Laurensberg, Flur 26, Flurstücke 
391 und 29,

 b)  Grundstück in Bonn, Gemarkung Friesdorf, Flur 
16, Flurstücke 1516, 1520, 1521, 1522, 1514, 1532 
mit einer Gesamtfl äche von insgesamt 51.760 Qua-
dratmetern an die Stadt Bonn bzw. eine mehrheit-
lich städtische Tochtergesellschaft,

 c)  Grundstück in Jülich, Gemarkung Jülich, Flur 44, 
Flurstück 13 mit einer Größe von 36.943 Quadrat-
metern, Grundstück in Jülich, Teilfl äche des Flur-
stücks Gemarkung Jülich, Flur 44, Flurstück 44 
mit einer Größe von rund 17.700 Quadratmetern 
an die Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nukle-
aranlagen mBH (JEN).

2.  an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken di-
rekt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung ein Erbbaurecht bestellt werden darf:

 a)  Teilfl äche des Grundstücks in der Stadt Bochum, 
Gemarkung Querenburg, Flur 14, Flurstück 74, mit 
einer Größe von insgesamt circa 5 000 Quadratme-
tern zugunsten der Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung an der angewandten Forschung e. V.,

 b)  Teilfl äche des Grundstücks in der Stadt Bonn, Ge-
markung Endenich, Flur 2, Flurstück 2777, mit ei-
ner Größe von insgesamt circa 3 600 Quadratme-
tern zugunsten der Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung an der angewandten Forschung e. V.,

 c)  Grundstücke in Jülich, Gemarkung Jülich, Flur 52, 
Flurstücke 3, 38,39 ,40, 55 und 59, mit einer Größe 
von circa 19 900 Quadratmetern zugunsten der 
Forschungszentrum Jülich GmbH, mit Einwilli-
gung des Ministeriums der Finanzen. 

3.  Grundstücke, die aufgrund des Gesetzes zur Neuord-
nung im Bereich der Schul- und Studienfonds in die 
Vermögensverwaltung des Landes übergegangen sind 
und an denen ein Erbbaurecht bestellt wurde, direkt 
und ohne öffentliche Ausschreibung auf der Grund-
lage einer gutachterlichen Wertermittlung an die je-
weiligen Erbbaurechtsnehmer veräußert werden dür-
fen, sofern die Restlaufzeit des Erbbaurechtes im 
Zeitpunkt der Beurkundung des Grundstückskaufver-
trages mindestens 25 Jahre beträgt. 

4.  Grundstücke die aufgrund des Gesetzes zur Neuord-
nung im Bereich der Schul- und Studienfonds in die 
Verwaltung des Landes übergegangen sind und die zu 
landwirtschaftlichen Zwecken genutzt werden oder zu 
einem landwirtschaftlichen Pachthof gehören, direkt 
und ohne öffentliche Ausschreibung auf Grundlage 
einer gutachterlichen Wertermittlung an die jeweili-
gen Pächter oder deren Nachkommen langfristig 
(mindestens 25 Jahre) verpachtet oder veräußert wer-
den dürfen. Eine Nutzung der Grundstücke für land-
wirtschaftliche Zwecke hat im Falle einer Veräuße-
rung für mindestens 25 Jahre und bei Verpachtung auf 
die Dauer der Pachtzeit zu erfolgen.

(7) Grundstücke und Gebäude

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Grundstücke 
und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für 
die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum 
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von 
Grundstück und Gebäude für die Zwecke nach Satz  1 

nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei 
der Beendigung von entsprechenden Nutzungen auf-
grund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen 
bei Liegenschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden.

(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klima-
schutzes

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass an Gemeinden und Gemein-
deverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen 
im Rahmen des Klimaschutzes für Software zur Ermitt-
lung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden 
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ 
unentgeltlich abgegeben werden können.

(9) Überlassung von Software und Anwendungssystemen

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass zur Umsetzung des E-Go-
vernment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen oder des On-
linezugangsgesetzes vom Land entwickelte oder in des-
sen Auftrag erstellte Software oder Anwendungssysteme 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Gemeinden und Gemeindeverbände unentgeltlich befris-
tet bis zum 31. Dezember 2025 zur Nutzung überlassen 
werden können.

§ 16
(frei)

§ 17
(frei)

Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen

§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften für Kredite an die Wirtschaft und die freien Be-
rufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 
5 000 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Er-
mächtigung in Absatz  1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt 
für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 
11. August 1988 (MBl. NRW. S. 1314), in der jeweils gel-
tenden Fassung, als allgemein erteilt. Sie gilt auch als er-
teilt, wenn aufgrund der Bürgschaftshöhe neben der 
Bürgschaft des Landes auch eine parallele Bürgschaft 
des Bundes gewährt werden soll und das Regelwerk des 
Bundes vereinbart wird. Sie gilt ferner auch als erteilt, 
wenn das Land Nordrhein-Westfalen zu der von einem 
anderen Land begebenen Bürgschaft lediglich eine 
Rückbürgschaft im Innenverhältnis zu dem anderen 
Land, dessen für Bürgschaften maßgebliche Bestimmun-
gen vereinbart werden, gewähren soll. Der Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, 
wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsantrags von über 
2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf inner-
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium 
der Finanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbe-
sondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stüt-
zung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen 
Gebieten. Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten.
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§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Finanzierung von Unternehmen, an 
denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, 
und mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittel-
baren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land 
verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher 
sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale 
Anteil der Beteiligung.

§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien 

und sonstige Gewährleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus

Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen zur 
Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen 
Bürgschaften und Gewährleistungen zugunsten der 
NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportver-
eine und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 
45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu übernehmen.

(2) Absicherung der Energieversorgung

Das für Kommunales zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungsfreistel-
lung gegenüber der NRW.BANK für die aus einem NRW.
BANK-Programm zu gewährenden Liquiditätsverstär-
kungen an Kommunen zur Absicherung von Energiever-
sorgern, an denen diese selbst oder gemeinsam mit ande-
ren Kommunen mittelbar oder unmittelbar mehrheitlich 
beteiligt sind, bis zu einer Höhe von 5 000 000 000 Euro 
zu übernehmen.

(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungen und Rückbürgschaften zugunsten der 
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kredit-
garantiegemeinschaft -, Neuss, bis zu 1 000 000 000 Euro 
zu übernehmen.

(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften zugunsten der NRW.BANK für Darlehen zur 
Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, 
zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Wohnungs-
bau und zur Gründung von Wohnungsbaugenossenschaf-
ten Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 Euro zu 
übernehmen.

(5) Kooperative Baulandentwicklung

Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen 
an die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, 
Düsseldorf, zur Vorfi nanzierung von Grunderwerb und 
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauf-
trag von Kommunen zur Gewinnung von Grundstücken 
mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungs-
baus bis zur Höhe von 200 000 000 Euro zu übernehmen.

(6) Medizinische Fakultät OWL an der Universität Bie-
lefeld

Das für den Hochschulbau zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen zur Förderung des Aufbaus einer neuen Medi-
zinischen Fakultät OWL in Bielefeld Bürgschaften und 
Gewährleistungen für Darlehen an die Universität Biele-
feld bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 512 000 000 
Euro zu übernehmen. 

Weiterhin wird das für den Hochschulbau zuständige 
Ministerium ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen gegenüber der Universität 
Bielefeld zu verpfl ichten, dieser einen im Fall des Ver-
kaufs der Gebäude auf den Grundstücken in der Stadt 
Bielefeld, Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flurstücke 214, 
223, 224, 225 und 246, an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb des Landes Nordrhein-Westfalen entstehenden Dif-

ferenzbetrag zwischen dem Kaufpreis und der zum Zeit-
punkt der Veräußerung bestehenden Restdarlehens-
summe des für die Anschaffung und Errichtung dieser 
Gebäude aufgenommenen Darlehens bis zu einer Ge-
samthöhe von insgesamt 465 000 000 Euro zu erstatten.

(7) Umschuldung und Ablösung von Kassenverstär-
kungskrediten der nordrhein-westfälischen Universi-
tätskliniken

Das für Wissenschaft zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungsfreistel-
lung gegenüber der NRW.BANK für die aus einem NRW.
BANK-Programm gewährten Kredite zur Umschuldung 
und Ablösung von Kassenverstärkungskrediten der 
nordrhein-westfälischen Universitätskliniken sowie für 
die Aufnahme von weiteren Krediten zur Liquiditätssi-
cherung der nordrhein-westfälischen Universitätsklini-
ken bei der NRW.BANK bis zu einer Gesamthöhe von 
2 500 000 000 Euro zu übernehmen.

(8) Klimafreundliche Bau- und Modernisierungsmaß-
nahmen der nordrhein-westfälischen Universitätsklini-
ken

Das für Wissenschaft zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungsfreistel-
lung gegenüber der NRW.BANK für die aus einem NRW.
BANK Programm gewährten Kredite für klimafreundli-
che Bau- und Modernisierungsmaßnahmen der nord-
rhein-westfälischen Universitätskliniken bis zu einer 
Gesamthöhe von 1 600 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 21
Gewährleistungen

(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungsverpfl ichtungen des Landes nach § 14 Ab-
satz  2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Be-
kanntmachung vom 3. Januar 2022 (BGBl. I S. 14) geän-
dert worden ist, sowie nach §  3 Absatz  1 und §  4 Ab-
satz  1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
Januar 2022 (BGBl. I S. 118), 

1.  zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jü-
lich, bis höchstens zu einem Betrag von 25 000 000 
Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsge-
sellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich, bis höchs-
tens zu einem Betrag von 230 000 000 Euro zu über-
nehmen und

2.  zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 
Hochschulgesetz bis höchstens zu einem Betrag von 
insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen und 

3.  zugunsten der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V. bis höchstes zu einem 
Betrag von insgesamt 125.000 Euro.

Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchst-
beträge werden die auf Grund der Ermächtigungen frü-
herer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleis-
tungsverpfl ichtungen angerechnet, soweit das Land aus 
diesen noch in Anspruch genommen werden kann.

(2) Stiftung Zollverein

Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung Zollverein für 
den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 
geltenden Finanzierungsvereinbarung zum unentgeltli-
chen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein 
Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der 
jährlich mit dem Grundstückseigentum verbundenen 
Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 800 000 Euro zu ver-
pfl ichten.

(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich

Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen ge-
mäß § 105 des Schulgesetzes NRW, die Beteiligte in der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
sind, im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschul-
trägers die Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund 
des Ausscheidens des Ersatzschulträgers beziehungs-
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weise einer von ihm getragenen Ersatzschule aus der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
entstehen.

(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammen-
arbeit“

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/
Nds-EU-Programm „Europäische territoriale Zusam-
menarbeit“ zu verpfl ichten, für die Förderperioden 2014 
bis 2020 und 2021 bis 2027 Gewährleistungen gegenüber 
der EU-Kommission bis zu einem Betrag von jeweils 
30 000 000 Euro zu übernehmen.

(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen Na-
turerbes

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Minis-
terium der Finanzen gegenüber dem Bund nach dessen 
Maßgaben zur Übernahme der Gewährträgerschaft für 
die Flächen des Nationalen Naturerbes in Nordrhein-
Westfalen zu verpfl ichten, die vom Bund kostenlos in das 
Eigentum von Stiftungen und Vereinen des Naturschut-
zes übertragen werden. Die Gewährträgerschaft umfasst 
zukünftige Haftungsrisiken für eventuelle Altlasten- und 
Kampfmittelsachverhalte auf ehemals militärisch ge-
nutzten Liegenschaften und Personalkontingente (Bun-
desforst) bis zu einem Betrag von 5 000 000 Euro, die im 
Falle der Liquidation oder Aufl ösung der übernehmen-
den Stiftungen und Vereine des Naturschutzes wirksam 
werden können. 

(6) Haftungsübernahmeerklärung für Mitarbeiter Biolo-
gischer Stationen 

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen gegenüber dem Bund für Personen- und 
Sachschäden auf Grund von Kampfmittelaltlasten eine 
Haftungsübernahmeerklärung bis zu einem Betrag von 
5 000 000 Euro abzugeben für die Mitarbeiter von Biolo-
gischen Stationen, die auf den Flächen des Nationalen 
Naturerbes zum Zwecke des Naturschutzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen tätig werden.

(7) Haftungsübernahmeerklärung Portigon AG

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Inte-
resse der Sicherstellung eines qualifi zierten und voll 
funktionsfähigen Aufsichtsrats der Portigon AG, zuguns-
ten der aktuellen und zukünftigen Mitglieder des Auf-
sichtsrats der Portigon AG die Haftungsübernahme, zum 
Beispiel im Wege einer Ersatzpfl icht, bis zu einer Höhe 
von insgesamt 150 Mio. Euro für solche Schäden zu er-
klären, die den Aufsichtsratsmitgliedern der Portigon 
AG entstehen, weil sie hinsichtlich der Wahrnehmung ih-
rer Pfl ichten als Aufsichtsratsmitglied im Zusammen-
hang mit der Aufarbeitung von Dividendenarbitragege-
schäften der ehemaligen WestLB oder der Bewältigung 
ihrer Folgen haftbar gemacht werden.

§ 22
Garantien

(1) Kunstausstellungen

Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen 

1.  aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif-
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur 
Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,

2.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 
700 000 000 Euro und

3.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der 
Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von insge-
samt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen ge-
genüber der Bundesrepublik Deutschland eine Rückga-
rantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes 
an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 
Euro, zu übernehmen, durch die der Bund bei Inan-
spruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammen-
hang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen Rake-
tenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.

(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 

1.  im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu 50 000 000 Euro für 
die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu überneh-
men. Diese Garantien können auch als Rückgarantien 
gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen 
GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft –, Neuss, über-
nommen werden;

2.  im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
bis zu 350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von Kre-
ditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen Ka-
pitalsammelstellen zu übernehmen.

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 23
Finanzhilfen zur Finanzierung schienengebundener 

 Infrastrukturprojekte im Rheinischen Revier

Das für Verkehr zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finan-
zen und mit der Zustimmung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses sowie des Ausschusses für Verkehr des 
Landtags

1.  im Rahmen der Realisierung von Schienenprojekten 
im Rheinischen Revier einen Vertrag über die grund-
sätzliche Regelung der Finanzierung mit dem Bund zu 
schließen sowie

2.  auf der Grundlage der entsprechenden bundesgesetz-
lichen Regelungen, eines hierauf basierenden Zuwen-
dungsbescheides des Bundes und der unter Nummer 1 
genannten vertraglichen Regelung Verpfl ichtungen für 
das Land bis zu 900 000 000 Euro einzugehen, sich ab 
2025 an den Kosten der Schienen-Infrastrukturfi nan-
zierung im Rahmen der sogenannten „Westspange“ zu 
beteiligen. 

§ 24
Epidemie

Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen und des für Haushalt und Finanzen zuständigen 
Ausschusses des Landtags des Landes Nordrhein-West-
falen zur Bekämpfung einer Epidemie Beschaffungen in 
dem für die Versorgung der Bevölkerung des Landes 
Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang bis zu ei-
nem Betrag in Höhe von 2 500 000 000 Euro vorzuneh-
men.

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW

Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens wurde in der Landesverwaltung 
schrittweise die Integrierte Verbundrechnung mit den 
Komponenten Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung 
als Basis einer produktorientierten Haushaltssteuerung 
eingeführt. Die Landesregierung legt hierfür die entspre-
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chenden Bereiche der Landesverwaltung fest (Budget-
einheiten). Die Budgeteinheiten umfassen in der kamera-
len Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines 
Kapitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeord-
neten weiteren Kapitel, ausgenommen Titel der Gruppen 
461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haus-
haltsvermerk für einzelne Titel zugelassen werden. 

(2) Gesamtausgabenbudgetierung

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 
529 und 531 und des Titels 517 11 sowohl innerhalb der 
Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen 
gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Aus-
gaben der Gruppen 441 und 446 innerhalb des Einzel-
plans gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den 
Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Ein-
sparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 
überschritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den 
Budgeteinheiten bestimmt sich bezogen auf die Ausga-
beansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach 
den vorstehenden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit 
nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vor-
schrift etwas anderes bestimmt ist oder es sich um Aus-
gaben handelt, denen zweckgebundene Einnahmen ge-
genüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im 
Jahr der Umstellung.

(3) Umsetzung von Mitteln 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Ausnahmefällen Mittel von einer Budget-
einheit in eine andere umgesetzt werden.

(4) Übertragbarkeit

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 übertragbar. In Höhe von 50 
Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der 
Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen 
können Ausgabereste gebildet werden.

Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische 

Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, 
 Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 

 Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur De-
ckung der eigenfi nanzierten Investitionen Kredite bis zur 
Höhe von 

150 000 000 Euro aufzunehmen. Darüber hinaus wird das 
Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem BLB NRW 
für Investitionen, die nicht zu einer über die veran-
schlagten Verpfl ichtungsermächtigungen hinausgehen-
den weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt führen, 
und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwicklung 
schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditauf-
nahme bis zur Höhe von 200 000 000 Euro zu gestatten, 
soweit die Summe der Ausgaben für eigenfi nanzierte In-
vestitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehe-
nen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen

Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsord-
nung bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner 
Verpfl ichtungsermächtigung, soweit die Summe der in 
dem jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 
518  04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um die 
Verpfl ichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren abzudecken und zuvor das Benehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. 
Satz 1 gilt für Titel 685 10 der Hochschulen im Sinne von 
§  1 Absatz  2 des Hochschulgesetzes sowie für Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maß-
gabe, dass es der Herstellung des Benehmens mit dem 
Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende 
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW an-
gemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haus-
halt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für 
Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – 
herangezogen werden.

(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 
519 03

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein-
gesetzt werden.

(5) Pilotprojekt Photovoltaik

Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilot-
projektes Photovoltaik Vereinbarungen mit dem BLB 
NRW zum Bezug von Strom aus Photovoltaikanlagen ab-
zuschließen, soweit die im jeweiligen Kapitel oder der 
Budgeteinheit veranschlagten Ausgabemittel für Bewirt-
schaftungskosten (Titel 517 04) ausreichend sind, um die 
daraus entstehenden Verpfl ichtungen zur Leistung von 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. Ab-
weichend von §  38 Absatz  1 der Landeshaushaltsord-
nung sind in diesen Fällen keine Verpfl ichtungsermächti-
gungen erforderlich.

§ 27
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 

im Hochschulbereich

Abweichend von §  63 Absatz  3 und 4 der Landeshaus-
haltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensgegen-
stände des Landes, die den früheren Medizinischen 
 Einrichtungen der Hochschulen zugeordnet waren, den 
Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschul-
gesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden 
können.

Abschnitt 9
Besondere Regelungen für Zuwendungen 

und die fachbezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen

Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsord-
nung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines 
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle au-
ßerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förde-
rung) sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschafts-
plan der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwen-
dungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt 
worden ist. Abweichungen von Haushalts- und Wirt-
schaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der 
Veranschlagung der Ausgabe für die Zuwendung zu-
grunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der 
Sperre dessen Einwilligung.

(2) Besserstellungsverbot

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung dürfen nur mit der Aufl age bewilligt 
werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zu-
wendungsempfänger ihre beziehungsweise seine Be-
schäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehalt-
lich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung 
dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart 
werden als sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt 
bei Zuwendungen zur Projektförderung an Zuwendungs-
empfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren Ge-
samtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öf-
fentlichen Hand bestritten werden, mit der Maßgabe, 
dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben 
vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Re-
gelung nicht zuwendungsfähig sind. Mit Einwilligung 
des Ministeriums der Finanzen können bei Vorliegen 
zwingender Gründe Ausnahmen zugelassen werden. 
Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer des Landes nicht vorhanden, ist die Einwilligung 
des Ministeriums der Finanzen zum Abschluss des An-
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stellungs- oder Arbeitsvertrages erforderlich. Die Ein-
willigung soll mit der Maßgabe verbunden werden, dass 
nur ein Teil der aus dem Abschluss des Anstellungs- oder 
Arbeitsvertrages erwachsenden Ausgaben zuwendungs-
fähig ist. Dieser Absatz gilt nicht für die Universitätskli-
niken im Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes. 

(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Ei-
genanteils

Abweichend von Nummer 2.3.4 und Nummer 2.4 VVG zu 
§  44 Landeshaushaltsordnung (Verwaltungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministe-
riums vom 6. Juni 2022, MBl. NRW. S. 445) kann der För-
derrahmen bis zu 100 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden und ein-
geworbene Sponsorenmittel können für die Bemessung 
der Zuwendung außer Betracht bleiben und einen ver-
bleibenden Eigenanteil des Zuwendungsempfängers er-
setzen. Diese Regelungen gehen abweichenden Bestim-
mungen bezüglich der Erbringung des kommunalen Ei-
genanteils in Förderrichtlinien vor.

(4) Vereinfachungen im Zuwendungs- und Verwendungs-
nachweisverfahren

Abweichend von §  44 Absatz  1 Satz  4 der Landeshaus-
haltsordnung bedarf es des Einvernehmens des Landes-
rechnungshofes für Regelungen des Verwendungsnachwei-
ses nicht, wenn das Ministerium der Finanzen Verwal-
tungsvorschriften zur Umsetzung von Vereinfachungen im 
Zuwendungs- und Verwendungsnachweisverfahren er-
lässt.

§ 29
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom-
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).

(2) Regelung im Haushaltsplan

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier-
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest-
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
verteilt. §  41 der Landeshaushaltsordnung bleibt unbe-
rührt. 

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein-
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus-
gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga-
benbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den 
Einsatz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haus-
haltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Be-
stätigung nach. Auf besondere Anforderung ist der 
Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entspre-
chend der verbindlichen Gliederung des kommunalen 
Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffenden Teil-
rechnungen des Jahresabschlusses zu führen.

(5) Rückzahlung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurück-
gezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück-
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuer-
schutzsteuer gewährte Investitionspauschale ist abwei-
chend von Satz  1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweck-
bestimmung in den Folgejahren zu verwenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale

Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale ge-
währt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderrege-
lungen außer Kraft.

(7) Träger der freien Jugendhilfe

Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
politik können fachbezogene Pauschalen auch den nach 
§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch 
Artikel  12 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl.  I 
S.  959) geändert worden ist, anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 
5 Satz 1 bis 3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch 

 Glücksspieleinnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspielein-
nahmen

Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie 
„KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“, der Losbriefl otte-
rie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien 
„Spiel 77“ und „PLUS 5“ wird für Zwecke im Sinne von 
§  10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-
vertrag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S.  524), das 
zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 23.  Juni 2021 
(GV. NRW. S. 772) geändert worden ist und aus den Ein-
nahmen aus Oddset-Wetten wird für Zwecke im Sinne 
von §  21 Absatz  1 des Ausführungsgesetzes NRW 
Glücksspielstaatsvertrag ein Festbetrag in Höhe von 
100 000 000 Euro zweckgebunden verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln 
sind die zweckgebundene Verausgabung, der Vorwegab-
zug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Des-
tinatäre sowie der Verteilungsschlüssel verbindlich fest-
zulegen.

(3) Verweisung

Die Ausgaben können entsprechend §  29 Absatz  3, 4, 5 
Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur Verfügung gestellt wer-
den.

(4) Eigenmittel 

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmit-
tel.

Abschnitt 10
Besondere Regelungen im Zusammenhang mit dem 

 Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in 
Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“

§ 31
Einrichtung von Kapiteln, Haushaltstiteln, Titelgruppen 

und Haushaltsvermerken

(1) Einrichtung von Kapiteln, Haushaltstiteln, Titel-
gruppen und Haushaltsvermerken 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für die 
Verausgabung der Mittel des Sondervermögens „Bewäl-
tigung der Krisensituation in Folge des russischen An-
griffskriegs in der Ukraine“ erforderlichen Kapitel, 
Haushaltstitel und Titelgruppen sowie Haushaltsver-
merke einzurichten.

(2) Einwilligung des Landtags

Die von der Landesregierung vorgesehenen Ausgaben 
bedürfen der Einwilligung des Landtags. Die erforderli-
che Einwilligung des Landtags zur Aufnahme von Kredi-
ten erfolgt auf Basis einer Vorlage des Ministers der Fi-
nanzen im Wege der globalen Ermächtigung. 

(3) Ermächtigung 

Nach dem Verfahren gemäß Absatz 2 werden die Ressorts 
ermächtigt, die entsprechenden Ausgaben zu leisten.

§ 32
Ausgaben für Leistungen aus Gründen der Billigkeit

Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen festlegen, dass Ausgabe-
mittel ganz oder teilweise zur Leistung als Soforthilfe 
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aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Lan-
deshaushaltsordnung zur Verfügung gestellt werden.

§ 33
(frei)

Abschnitt 11
Schlussvorschriften

§ 34
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 10 gelten nach Ablauf des 31. De-
zember 2023 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 
2024 weiter.

§ 35
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Düsseldorf, den 21. Dezember 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
 Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Oliver  K r i s c h e r

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei

Nathanael  L i m i n s k i
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